
für Fahrzeuge
mit in Tätigkeit
gesetzter Ma-
schine

Anhang 1
(zu Anlage 6)

Aufkleber/Tafel über Verkehrsvorschriften

I. Bezeichnung der Fahrrinne
Linke Seite (stromab) Spaltung Rechte Seite (stromab)

II. Bezeichnung der Wasserstraße und von Hindernissen
Linke Seite (stromab) Spaltung Rechte Seite (stromab)

III. Wichtige Verkehrszeichen

1. Verbot der Durchfahrt

2. Beschränkte Fahrverbote

gilt nicht für Fahr-
zeuge < 20 m Länge,
die nicht mit einer
Antriebsmaschine aus-
gerüstet sind

Tafel Lichter Flaggen

für Sportboote außerhalb
der ange-
zeigten Be-
grenzung



3. Verhalten während der Fahrt

Anhalten Pfeilrichtung
einschlagen

Geschwindigkeits-
beschränkung in
km/h

Sog- und
Wellenschlag
vermeiden

Schallsignal
geben

Abstand (in
m) einhalten

Wenden
verboten

Ende eines
Ge- oder
Verbots

Nicht frei fah-
rende Fähre

Hinweis auf
ein Wehr

Brückendurchfahrt:
1 nur innerhalb der Begrenzung

erlaubt
2 innerhalb der Begrenzung

empfohlen

Brückendurchfahrt:
1 in beiden Richtungen
2 in dieser Richtung befahrbar,

Gegenrichtung gesperrt



4. Verhalten beim Stillliegen

IV. Wichtige Schallsignale

1 langer Ton: „Achtung“ !

1 kurzer Ton: „Ich richte meinen Kurs nach Steuerbord“

 
2 kurze Töne: „Ich richte meinen Kurs nach Backbord“

  
3 kurze Töne: „Meine Maschine geht rückwärts“

   

        

 
1 langer Ton, 1 kurzer Ton: „Ich wende über Steuerbord”

  
1 langer Ton, 2 kurze Töne: „Ich wende über Backbord”

Stillliegen
verboten

Ankern
verboten

Festmachen
verboten

Stillliegen
erlaubt

Ankern
erlaubt

Festmachen
erlaubt

Liegeplatz
für alle

Liegeplatz für
alle, nicht
Schubschiff-
fahrt

4 kurze Töne: „Ich bin manövrierunfähig“

Folge sehr kurzer Töne: „Gefahr eines Zusammenstoßes“



Ausweichregeln

Es weichen aus – grundsätzlich nach Steuerbord –

ü Fahrzeuge mit blauem Funkellicht haben immer Vorrang

ü Kleinfahrzeuge den anderen Fahrzeugen

ü Motorisierte Kleinfahrzeuge den nichtmotorisierten

ü Zwei motorisierte Kleinfahrzeuge auf - fast - entgegengesetztem Kollisionskurs:
Begegnung Backbord – Backbord

ü Zwei motorisierte Kleinfahrzeuge auf kreuzendem Kollisionskurs:
das backbordseitige Kleinfahrzeug dem steuerbordseitigen


